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Stellplatzsatzung der Gemeinde Waldems 
 

 
 
 

 
 
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 
2018 (GVBl. S. 291) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen 
Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198) hat die Gemeindevertretung der Ge-
meinde Waldems in ihrer Sitzung am 02.06.2022 die folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Stellplatzsatzung regelt die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe, Zahl der Stell-
plätze oder Garagen sowie die Abstellplätze für Fahrräder. Darüber hinaus wird die Ablösung 
der Stellplätze der Kraftfahrzeuge geregelt.  
Die Satzung gilt für alle Ortsteile der Gemeinde Waldems. Ziel der Stellplatzsatzung ist die 
Umsetzung der Mindestzahl der vorgeschriebenen Stellplätze zu erwirken. Das Errichten 
eines Stellplatzes auf dem eigenen Grundstück hat deutlichen Vorrang vor der Möglichkeit 
der Ablösezahlung.  

§ 2 
Herstellungspflicht  

(1)  Für die Ortsteile Esch, Bermbach, Niederems, Steinfischbach, Reichenbach und Wüs-
tems der Gemeinde Waldems wird bestimmt, dass bauliche oder sonstige Anlagen, bei 
denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, nur errichtet werden dürfen, wenn 
Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit, ein-
schließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderungen, hergestellt werden 
(notwendige Stellplätze). Diese müssen spätestens im Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme 
bzw. Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertiggestellt sein. Die Herstel-
lungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO bleibt unberührt. 

 

(2)  Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen 
nur erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen in ausreichen-
der Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige 
Stellplätze). Sie müssen derart hergestellt werden, dass sie die infolge der Änderung 
zusätzlich erwartenden Fahrzeuge aufnehmen können.  
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(3)  Für die Gebiete Bermbach, Esch, Niederems, Steinfischbach, Reichenbach und Wüs-
tems der Gemeinde Waldems wird bestimmt, dass die Verpflichteten unter Berücksichti-
gung des Wegfalls der Herstellungspflicht an die Gemeinde einen Geldbetrag zu zahlen 
haben, wenn die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen nicht oder nur unter erhebli-
chen Schwierigkeiten möglich ist (Stellplatzablösung). Die Höhe des Geldbetrages ergibt 
sich aus § 8. Führt die Anwendung des § 8 der Stellplatzsatzung (Ablösen eines Stell-
platzes) bei bebauten Grundstücken zu einer unzumutbaren Härte für den Antragsteller, 
so wird der Gemeindevorstand ermächtigt, von den in § 5 festgesetzten Beträgen abzu-
weichen. 

§ 3 Größe  

(1) Stellplätze müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im 
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (GaVO 
vom 17. November 2014, GVBl. I Seite 286).  

 

(2) Folgende Stellplatzgrößen werden festgesetzt:  
1.  Für den Personenkraftwagen oder einen Lastkraftwagen bis zu 

2,5 t Gesamtgewicht oder einen Omnibus mit höchstens 10 
Sitzplätzen oder einen Anhänger  

15 m² 

2.  für einen Lastkraftwagen von mehr als 2,5 t bis 10 t Ge-
samtgewicht oder einen Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen  

35 m²  

3.  für einen Lastkraftwagen von mehr als 10 t Gesamtgewicht 
oder einen Gelenkbus  

100 m²  

 

Im Rahmen der baurechtlichen Möglichkeiten sollen Fahrgassen zu den Stellplätzen ausrei-
chende Mindestbreite haben. 
 

§ 4 Zahl der Stellplätze  

(1)  Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der dieser Satzung          
beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist.  

(2)  Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, 
richtet sich die Zahl der Stellplätze nach dem voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf. 
Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als 
Richtwerte heranzuziehen.  

(3)  Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erforderlichen 
Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss 
auf Dauer gesichert sein.  

 
(4)  Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, 

so kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend 
erhöht oder ermäßigt werden.  

 
(5)  Für bauliche und sonstige Anlagen, die in den Zahlen der Anlage nicht erfasst sind, ist 

der Stellplatzbedarf für Pkw’s unter sinngemäßer Berücksichtigung der Zahlen für Ver-
kehrsquellen mit vergleichbarem Stellplatzbedarf zu ermitteln.  

(6)  Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf 
auf einen vollen Stellplatz aufzurunden. 
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§ 5 Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder  

Die Anwendung des § 52 Abs. 4 Satz 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen. 

 

§ 6 Gestaltung der Stellplätze, Beschaffenheit 

 
(1)  Stellplätze sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder ähnlichem Belag auf einem der Ver-

kehrsbelastung entsprechendem Unterbau herzustellen. Für nicht überdachte Stellplätze 
ist vorzugsweise ein wasserdurchlässiger Belag zu erstellen. Oberflächenwasser von 
den Stellplätzen darf nicht auf öffentliche Straßen gelangen.  

 
(2)  Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträuchern zu umpflanzen.  

Bei 5 und mehr Stellplätzen ist für je 5 Stellplätze ein standortgeeigneter Baum (Stamm-
umfang mind. 10 cm, gemessen in 1 m Höhe) in einer unbefestigten Baumscheibe von 
ca. 5,00 m² zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Zur Sicherung der Baumscheiben 
sind geeignete Schutzvorrichtungen, wie z. B. Abdeckgitter, vorzusehen.  
Stellplätze mit mehr als 1.000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch eine raum-
gliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen 
zwischen Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen.  
 

(3)  Garagen müssen entsprechend der Garagenverordnung (GaVO) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung beschaffen sein.  

 
(4)  Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und zu 

Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich sein; sie sind besonders zu kennzeichnen 
und dürfen nicht anderen als Besuchern überlassen werden.  

 
(5)  Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar sein. 
       Sieht die Satzung für Gebäude mit einer Wohnung mehr als einen Stellplatz vor, können 

auch so genannte „gefangene Stellplätze“ (z.B. kann bei Einfamilienhäuser) zugelassen 
werden.  

 

§ 7 Standort 
Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ist die 
Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so dürfen sie auch 
auf einem anderen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück (bis zu 100 m 
Fußweg) hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck sowohl öffentlich-
rechtlich als auch zivilrechtlich das Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist. 
 
 

§ 8 Ablösung 

(1)  Die Herstellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages 
ganz oder teilweise abgelöst werden, soweit die Herstellung des Stellplatzes aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungsanspruch besteht 
nicht. Darüber hinaus kann die Ablösemöglichkeit sowie die Voraussetzungen auch auf 
Fahrradabstellplätze erstreckt werden. Dies ergibt sich aus § 52 Abs. 5 S. 5 i.V.m. Abs. 
2 HBO.   
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Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 2 Abs. 1)  
 

Anzahl der notwendigen Stellplätze (Stellplatzbedarf) 

Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze  
 
1 

 
Wohngebäude 

1.1 Wohngebäude und sonstige Gebäude mit bis zu 2 Wohnungen  
(z.B. Einfamilienwohnhäuser mit Einliegerwohnung) 
 

2 Stpl. je Wohnung  
 

1.1.1 Einliegerwohnungen in Einfamilienwohnhäusern mit einer Größe 
≤ 40 m²  
 

1 Stpl. für  
Einliegerwohnung 

1.2 Wohngebäude und sonstige Gebäude mit 3 Wohnungen oder 
mehr als 3 Wohnungen (z.B. Mehrfamilienwohnhäuser) 

2 Stpl. je Wohnung  
   

1.2.1 Bei Wohnungen bis zu einer Wohnfläche bis 40 m² (Single-
Wohnungen, 1-Zimmer-Apartment, etc.) 
 

1 Stpl. je Wohnung  
 

1.2.2 Bei Wohnungen ab einer Wohnfläche von 40 bis zu unter 60 m² 
 

1,5 Stpl. je Wohnung  
 

1.2.3 Bei Wohnungen ab einer Wohnfläche von 60 m² 2 Stpl. je Wohnung  
 

1.2.4 Gebäude mit Altenwohnungen (barrierefrei nach DIN 18025) 1 Stpl. je Wohnung  
 

1.3 Wochenend- und Ferienhäuser  1 Stpl. je Wohnung 

1.4 Kinder-, Jugend-, Schülerinnen- und Schülerwohn- und –
freizeitheime 

1 Stpl. Je 15 Betten, jedoch 
mindestens 2 Stpl. 

1.5 Studentinnen-, Studenten-, Schwestern- und Pfleger- sowie  
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerwohnheime 

1 Stpl. je 4 Betten, jedoch 
mindestens 3 Stpl. 

1.6 Senioren- und Behindertenwohnheime 1 Stpl. je 8 Betten jedoch 
mind. 3 Stpl. 

1.7 Asylbewerberwohnheime und – unterkünfte 1 Stpl. je 5 Betten, jedoch 
mindestens 3 

 
2 

 
Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro-, Verwaltungs- und Praxisräume allgemein 1 Stpl. je 30 qm Nutzfläche   
 

2.2 Räume mit erheblichem Besucher/innenverkehr (z.B. Schalter-, 
Abfertigungs- oder Beratungsräume, Postfilialen, Arztpraxen 

1 Stpl. je 20 qm Nutzfläche, 
jedoch mindestens 3 Stpl. 

 
3 

 
Verkaufsstätten (zum Begriff Verkaufsnutzfläche siehe Ziff. 11.2) 

3.1 Läden, Geschäftshäuser und Kaufhäuser 1 Stpl. je 35 qm Verkaufs-
nutzfläche, jedoch mind. 2 
Stpl. je Laden   
 

3.2 Einzelhandelsbetriebe, Supermärkte (bis 800 qm) Nutzfläche 1 Stpl. je 15 qm Verkaufs-
nutzfläche 

3.3 Großflächige Handelsbetriebe, großflächige Einzelhandelsbe-
triebe und Einkaufszentren (ab 800 qm) Nutzfläche   

1 Stpl. je 40 qm Verkaufs-
nutzfläche 

3.4 Kioske und Imbissstände 1 Stpl. je 35 qm Verkaufs-
nutzfläche, jedoch mindes-
tens 3 Stpl.   

 
4 

 
Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen 
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4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Thea-
ter, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) 
 

1 Stpl. je 5 Sitzplätze sowie 
1 Stpl. je 5 Stehplätze 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Lichtspieltheater, Schulau-
len, Vortragssäle) 

1 Stpl. je  7 Sitzplätze 

4.3 Kirchen und Versammlungsstätten für religiöse Zwecke 1 Stpl. je 20 Sitzplätze 
4.4 Kirchen und Versammlungsstätten für religiöse Zwecke von 

überörtlicher Bedeutung 
1 Stpl. je 10 Sitzplätze 

 
5 

 
Sportstätten 

5.1 Sportplätze ohne Besucher/-innenplätze (z.B. Trainingsplätze)  
1 Stpl. je 250 qm  
Sportfläche 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucher/ innenplätzen 1 Stpl. je 250 qm Sportflä-
che, zusätzl. 1 Stpl. je 15 
Besucher/innenplätze 

5.3 Turn- und Sporthallen 1 Stpl. je 50 qm Hallenflä-
che, zusätzlich 1 Stpl. je 15 
Besucher/-innenplätze 

5.4 Tanz-, Ballett, Fitness- und Sportschulen 1 Stpl. je 25 qm Sportfläche 
5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stpl. je 200 qm  

Grundstücksfläche 
5.6 Hallen- und Saunabäder 1 Stpl. je 5 Kleiderablagen, 

zusätzl. 1 Stpl. je 15  
Besucher/-innenpl. 

5.7 Tennisplätze 4 Stpl. je Spielfeld, zusätz-
lich 1 Stpl. je 15 Besu-
cher/innenplätze 

5.8 Minigolfplätze 6 Stpl. 
5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stpl. je Bahn 
5.10 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stpl. je 3 Boote 
5.11 Vereinshäuser und -anlagen, soweit nicht unter 5.1-5.10 aufge-

führt 
1 Stpl. je 200 qm 

 
6 

 
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten, Schank- und Speisewirtschaften, Cafés, Bistros u.ä. 1 Stpl. je 12 qm Nutzfläche 
6.2 Vergnügungsstätten, Diskotheken, Spielhallen, Varietés, 

Spielcasinos, Automatenhallen, Wettbüros 
1 Stpl. je 5 qm Nutzfläche 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere Beherbergungsbetrie-
be 

1 Stpl. je 4 Gästezimmer, 
für zugehörigen Restaurati-
onsbetrieb Zuschlag nach 
Nr. 6.1 

6.4 Jugendherbergen 1 Stpl. je 10 Betten 
 
7 

 
Krankenhäuser 

 

7.1 Krankenhäuser, Sanatorien und Kuranstalten 1 Stpl. je 3 Betten 
7.2 Pflegeheime 1 Stpl. je 8 Betten 
 
8 

 
Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung 

8.1 Grundschulen 1 Stpl. je 30 Schüler/-innen 
8.2 Sonstige allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen und Berufs-

fachschulen 
1 Stpl. je 25 Schüler/-innen 

8.3 Schulen für Behinderte 1 Stpl. je 15 Schüler/innen 
8.4 Fachhochschulen, Hochschulen 1 Stpl. je 5 Studierende 
8.5 Kindergärten, Kindertagesstätten u. dgl. 1 Stpl. je Gruppenraum, 

jedoch mind. 2 Stpl. 
8.6 Jugendfreizeittreffs und dgl. 1 Stpl. je 30 qm Nutzfläche, 

jedoch mindestens 2 Stpl. 
 
9 

 
Gewerbliche Anlagen 

9.1 Handwerks- u. Industriebetriebe 1 Stpl. je 60 qm 



Stellplatzsatzung Gemeinde Waldems Stand 10.08.2022 

 Seite 8 
 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- u. Verkaufsplätze 1 Stpl. je 100 qm Nutzflä-
che 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stpl. je Wartungs- oder 
Reparaturstand 

9.4 Tankstellen mit Pflegeplätzen 5 Stpl. je Pflegeplatz 
9.5 Automatische Kfz-Waschstraße 5 Stpl. je Waschanlage 
9.6 Kraftfahrzeugwaschplätze zur Selbstbedienung 3 Stpl. je Waschplatz  
 
10 

 
Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen 1 Stpl. je 3 Nutzungseinhei-
ten 

10.2 Friedhöfe 1 Stpl. je 2.000 qm Grund-
stücksfläche jedoch mind. 
10 Stpl. 

10.3 Museen, Ausstellungs- und Präsentationsräume 1 Stpl. je 250 Nutzfläche 
 
11 

 
Anwendungsbestimmungen 

11.1 Bei der Berechnung der Nutzfläche bleiben Nebenräume außer Betracht 
 

11.2 Verkaufsnutzfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Aus-
nahmen von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen, etc. 
 

11.3 Soweit als Bemessungsgrundlagen Nutzfläche oder Verkaufsnutzfläche angegeben wird, ist 
die begonnene Einheit maßgebend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Am Wochenende I

Anzeigen
13. August 2022

33
Amtliche Bekanntmachungen und Versteugerungen

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Waldems
Stellplatasatzung der Gemeinde Waidems

Aufgrund der § 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7 März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) sowie der § 52, 86 Abs. 1 Nr.23 und 91 Abs. 1
Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBt. 5. 198) hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Waldems in ihrer Sitzung am 02.06.2022 die
folgende Satzung beschlossen:

1 Geltungsbereich
Die Slellplalzsatzung regelt die Stellplalzpflicht sowie die Gestaltung, Größe, Zahl
der Stellplätze oder Garagen sowie die Abslellplätze für Fahrräder. Darüber hinaus
wird die Ablösung der Stellplätze der Kraftfahrzeuge geregelt.
Die Satzung gilt für alle Ortsteile der Gemeinde Waldems. Ziel der Stellplatzsatzung
ist die Umsetzung der Mindestzahl der vorgeschriebenen Stellplätze zu erwirken.
Das Errichten eines Stellplatzes auf dem eigenen Grundstück hat deutlichen Vorrang
vor der Möglichkeit der Ablösezahlung.

§ 2 Herstellungspflicht
(1) Für die Ortsteile Esch, Bermbach, Niederems, Steinfischbach, Reichenbach und
Wüstems der Gemeinde Waldems wird bestimmt, dass bauliche oder sonstige An-
lagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, nur errichtet werden
dürfen, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Be-
schaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderungen,
hergestellt werden (notwendige Stellplätze). Diese müssen spätestens im Zeitpunkt
der Nufzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der bsulichen oder sonstigen Anlagen
fertiggestellt sein. Die Herstellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5
HBO bleibt unberührt.
(2) Anderungen oder Nufzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen
dürfen nur erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen in
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird
(notwendige Stellplätze). Sie müssen derart hergestellt werden, dass sie die infolge
der Anderung zusätzlich erwartenden Fahrzeuge aufnehmen können.
(3) Für die Gebiete Bermbach, Esch, Niederems, Sfeinfischbach, Reichenbach
und Wüstems der Gemeinde Waldems wird bestimmt, dass die Verpflichteten un-
ter Berücksichtigung des Wegfalls der Herufellungupflicht an die Gemeinde einen
Geldbetrag zu zahlen haben, wann die Herstellung von Stetlptätzen oder Garagen
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist (Stetlplatzablösung).
Die Höhe das Geldbetrages ergibt sich aus § 8. Führt die Anwendung des § 8 der
Stellplatzsatzung (Ablösen eines Stellplatzes) bei bebautes Grundstücken zu einer
unzumutbaren Härte für den Antragsteller, so wird der Gemeindevorstand ermäch-
tigt, von den in § 5 festgesetzten Beträgen abzuweichen.

§ 3 Größe
(1) Stellplätze müssen so groß und so ausgebildet sein, dass nie ihren Zweck er-
füllen. Irs Ubrigen gill die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und
Stellplätzen (GaVO vom 17 November 2014, GVBI. I Seile 286).
(2) Folgende Stellplatzgrößen werden festgesetzt:
1. Für den Personankraftwugen oder einen Lastkraftwagen bis zu 2,5 1 Gesamtge-
wicht oder einen Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen oder einen Anhänger 15 m5
2. für einen Lastkraftwagen von mehr als 2,5 t bis 10 t Ge-samtgewicht oder einen
Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen 35 m
3. für einen Lastkraftwagen von mehr ala 10 t Gesamtgewicht oder einen Gelenk-
bus iso mu
Im Rahmen der baurechllichen Möglichkeiten sollen Fahrgasnen zu den Stellplätzen
ausreichende Mindestbreile haben.

§ 4 Zahl der Stellplätze
(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der dieser
Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Für bauliche and sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht auf-
geführt ist, richtet sich die Zahl der Stellplätze nach dem voraussichtlichen taluächli -
shun Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten
Zahlen als Richtwerte heranzuziehen.
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erfor-
derlichen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige
Benutzung muss auf Dauer gesichert sein.
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen
Bedarf, so kann die sich aus der Einzelermitttung ergebende Zahl der Stellplätze
entsprechend erhöht oder ermäßigt werden.
(5) Für bauliche und sonstige Anlagen, die in den Zahlen der Anlage nicht erfasst
sind, ist der Stellpfatzbedarf für Pkw's unter sinngemäßer Berücksichtigung der Zah-
len für Verkehmquellen mit vergleichbarem SteIfplatzbedarf zu ermitteln.
(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle
ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden.

§ 5 Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder
Die Anwendung des § 52 Abs. 4 Satz 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen.

§ 6 Gestaltung der Stellplätze, Beschaffenheit
(1) Stellplätze sind mit Pflaster-, Verbundsteisen oder ähnlichem Belag auf einem
der Verkehmbelastung entsprechendem Unterbau herzustellen. Für nicht überdach-
te Stettptätze ist vorzugsweise ein wusserdurchlässiger Belag zu erstellen. Oberflä-
chenwasser von den Stellplätzen darf nicht auf öffentliche Straßen gefangen.
(2) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträuchern zu umptlan-
zen.
Bei 5 und mehr Stellplätzen ist für je 5 Stellplätze ein standortgeeigneter Baum
(Stammumtang mind, tO cm, gemessen in 1 m Höhe) in einer unbefestigten Baum-
scheibe von ca. 5,00 mu zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Zur Sicherung der
Baurnscheiben sind geeignete Schutzvorrichtungen, wie z. B. Abdeckgiller, vorzu-
sehen.
Stellplätze mit mehr als 1.000 m5 Flächenbefestigung sind zusätzlich durch eine
raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Bö-
schungen zwischen Steltptatzfläctien sind flächendeckend zu bepflanzen.
(3) Garagen müssen entsprechend der Garagenverordnung (GaVO) in ihrer jeweils
gültigen Fassung beschaffen sein.
(4) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verlcehmraum aus erkennbar
und zu Zeiten des Besucherverkehm stets zugänglich sein; sie sind besonders zu
kennzeichnen und dürfen nicht anderen als Besuchern überlassen werden.
(5) Stellplätze müssen ohne Uberquerung anderer Stellplätze ungehindert erreich-
bar sein.
Sieht die Satzung für Gebäude mit einer Wohnung mehr als einen Stellplatz vor,
können auch so genannte ’gefangene Stellplätze' (z.B. kann bei Einfamilienhäuser)
zugelassen werden.

§ 7 Standort
Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten.
1st die Herstellung auf dem Bsugrundstück ganz oder teilweise nicht mögtch, so
dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Bau-
grundstück (bis zu 100 m Fußweg) hergestellt warden, wenn dessen Nutzung zu
diesem Zweck sowohl öffentlich-rechtlich als auch zivilrechtlich das Nutzungsrecht
im Grundbuch gesichert ist.

§ 8 Ablösung
(1) Die Hemtellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetra-
ges ganz oder teilweise abgetöst werden, soweit die Herufetlung des Stetlplalzes aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablüsungsanspruch
besteht nicht. Darüber hinaus kann die Abtösernöglichkeit sowie die Voraussetzun-
gen auch auf Fahrradabsteltptütze erstreckt werden. Dies ergibt sich ass § 52 Abs. 5
5.5 i.V.m.Abs. 2 HBO.
(2) Über den Antrag entscheidet der Gemeindevorstand der Gemeinde.
(3) Für das Gebiet der Gemeinde Waldenis werden folgende Ablösebeträge fest-
gelegt:
1. Für den Pemonenkraftwagen oder einen Lastkraftwagen bis zu 2,5 I Gesamtge-
wicht oder einem Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen oder einen Anhänger

10.000,00�
2. Für einen Lastkraftwagen von mehr als 2,5 1 bis tO I Gesamtgewicht oder einen
Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen 20.000,00�
3. Für einen Lastkraftwagen von mehr als 101 Gesamtgewicht oder einen Gelenkbus

50.000,00�
§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. I Nr.23 HBO handelt, wer entgegen
¯ § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr
zu erwarten ist, errichtet, ohne Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in
geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.

¯ § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzongsänderungen von baulichen oder sonstigen Amtliche Bekanntmachung (4) Der Wahlausschuss besteht aus (1) Verolöllt ein Mitglied des Eltersbeiruts
Anlagen vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf ungeeigneten Stell- der Gemeinde Waldems dem/der Wahileiter/in end dem/der vorsätzlich oder fahrlässig gegen die ihm
plätzen in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herge- Satzung Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglie- obliegende Verschwiegenheilaptlichl, so
stellt zu haben, über die Bildung und Aufgaben von El. der des Wahlausschusses erfolgt durch kann der Elternbeirat der Tageseiorichtueg
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 � geahndet wer- ternversammlung und Elternbeirat Mehrheitsbeschluss der anwesenden für Kinder durch Mehrheitsbeachluss der
den, in den ibgeseinrichtungen für Kinder Wahlberechtigten. Erziehungsberechtigte, wahlberechtigtes Erziehungsberechtigten
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekannt- inderGemeindeWaldems die für die Wahl zum Elternbeirat kandidie- der betreffenden Betresungsgruppe, die
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 6021, zuletzt geändert durch Art. 5 G Aufgrund des ft 27 des Hessischen Kin- ren, können jedoch nicht Mitglied des dieses Efternbeiratsmitglied gewählt ha-

v.278.2017(60811 S. 3295) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung. der- und Jugendhilfegesetzbuclrs jHK- Wahlausschusses sein. ben, auf Antrag der Hälfte übrigen Eltern-

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Hr. 1 OWiG ist der JOB) vom 18. Dezember 2006 (GVBI. I S. (5) Dar Wahlausschusa hat die Wahlberech- beirstsmitgliader oder des Trägern der Ta-

Gemeindevorstand. 698) zuletzt geändert durch Artikel 1 des tigsng der Wähler und Wählerinnen und die geseinrichtung für Kinder den Ausschluss
§ 10 Inkrafttreten Gesetzes vom 28. September 2015 (GVBI. Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen dieses Elternbeiratsmitgliedes aus dem El-

(1) Diese Satzung tritt zum 01.09.2022 in Kraft. S.366) und der §55, 19, 20,51 der Hessi- gemäß der vom Träger der Tageneinrich- ternbeirul beschlieten lassen.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt trift die Satzung der Gemeinde Waldems über Stellplät- sehen Gemeindeordnung (HGO) in der lung für Kinder emlelnen Liste der Erzie- (2) Der Ausschluss kann ebenso erfolgen,
ze und Garagen vom 05.07.1995 einschließlich des 1. Nachtrages vom 13.06.1996 Fussueg vom 7. März 2005 (GVBL I S,142), hungsberechtigten der betreutes Kinder wenn das Vertrauen gegenüber einem Mit-
außer Kraft, zuletzt geändert durch Gesetz zur Ande- festzustellen. glied des E0ernbeirats aus berechtigten
(3) Abweichende bauordnungsrechttiche Festsetzungen in Bebauungsplänen btei- rung des Hessischen Kommunalwahlge- Dies kann insbesondere durch Abgleich m's oder schwerwiegenden Gründen nicht
ben unberührt. setzes und anderer Vorschriften aus As- einer mit Unterschrift abgezeichneten An- mehr gegeben ist. Antrugsberechtigt dafär
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgeterligt. lass der Corona-Pundemie vom wesenheitsllsle geschehen. sind neben des übrigen Beirslsmitgliedera
Waldems, den 10.08.2022 11.12.2020 (GVBI. S. 915), hat die Gemein- 16) Jede/r Wuhlberechtigte kann Wahlvor- und dem Träger Tageseinrichtsng für Kin-

Der Gemeindevorstand deverfretusg der Gemeinde Waldems in schläge unterbreiten. Für jede in der Tages- der auch ein Viertel der wahlberechtigten
der Gemeinde Waldems ihrer Sitzung am 20.072022 nachstehende einrichtung für Kinder bestehende Betreu- Erziehungsberechtigten der betreffenden

Markus Hies Satzung beschlossen: ungsgruppe sind wählbare Erziehusgsbe- ßetreaungsgruppn.
Bürgermeister Satzung Ober die Bildung und rechtigte als Kandidaten fär den Elternbei- § 7

Anlage zur Stellptatzsatzung (5 2 Abs. 1) Aufgaben von Elternversammlung rat zu nominieren. Geschäftsführung des Elternbeirats
Anzahl der notwendigen Stellplätze (Stetlplatzbedarf) und EBernbeirat in den Thgeseinrich. (7) Der/die Wahlle'iter/in gibt die Wahlvor- (1) Der Elternbeirat, der aus mehreren Fer-

Nr. Verkehraquette Zahl der Stellplatze
tungen für Kinder in der Gemeinde schläge in alphabetischer Reihenfolge be- sonen besteht. fasst seine Beschlüsse mit

I Wohngebäude
1.1 Wohngebäude und sonstige Gebäude mir bis zu 2 Wohnungen 2 Stpl.te Wohnung

Waldems kannt und stellt fest, ob die Vorgenchluge- den Stimmen der Mehrheit der Anwesen-

§ 1 sen bereit sind die Kandidatur anzuneh- den. Er wählt aus seiner Mitte mit einfacher
lz.B. Eintamilienwuhnhässvr Ing Einhiegewohnung) Allgemeines men. Vor der Wahl erhalten die Mehrheit dna/n Vorsitzendefn. Der/Die

1.1.1 Einliegerwohnuegen in Einfamilienwvhnhäsnern 1 Stpl. tar (1) Die Tageseinrichtung für Kinder hut Kandidalen/Kandidatinnen Gelegenheit Vorsitzende vertritt den Elternbeirat ge-
miteinerGrö5ea4Om' Eialiegerwohnsng nach § 26 HKJGB einen eigenständigen zur Vorstellung und die Wahlberechtigten genüber dem Träger und hat die vom EI-

1.2 Wehngebüude and sonstige Gebäude mit 3Wshnungen 2 Stpl.je Wohnung Bildusgs- und Erziehungsauftrag. Die Um- zur Befragung der Kandidaten/Ksndidutirr- tersbeirat gefassten Beschlüsse auszufüh-

oder mehr 01s3 Wohnungen )z,B. Mehrlamilienwohnhäuser) Setzung dieses Bildungs- und Erziehungs- nan. ren.
12.1 Bei Wohnungen bis zu einerWuhsll5che bis 4am'

ISingle-Wehnangen, 1 -Zimmer.Apartrnont. etc.)
1 Stpl.je Wohnung auftrages erfolgt enter Mitwirkung der Er- 18) Die Wahlen für die Eternbeiräte und dc- Ferner hut der/die Vorsitzende dee Eltern-

1.22 BeiWahnungen ab ainerWohnllächa von 4e bin zu unter tam' i.a Srpl.je Wohnung ziehungoberechtigten der Kinder, die die ren Stellvertreter erfolgen jeweils in go- beirates den Elternbeirat über Gespräche
12,3 BaiWohnangen ab einerWshsll5che von tOm' 2 Stpl.juWahnirng lageseinrichtung für Kinder besuchen, trennten Wahigängen. Die Wahl kann, wenn mit dem Träger sowie andere erhaltene In-

12,4 t3ebäudo milAltenwohnungen (barriemlrei nash DIN lae2a) 1 stpl.jeWuhnung (2) Die Erziehungsberechtigten der Kinder niemand widerspricht, durch Handaufhe- formalionen über Angelegenheiten der Tu-

1,3 Wochenend- und Ferienhäuser 1 Stpi. je Wohnung und die pädagogischen Fachkräfte der Ta- bes odor Zuruf erfolgen. Geheime Wahlen geseinrichlung für Kinder zu informieren.
1.4 Kinder-. Jugend-, Schülerinnen- and schülerwshn. and, 1 Sipi.Je 19 Besen. geooinrichtung für Kinder bilden gemäß § erfolgen durch Abgabe eines von dem Trä- )2) Sitzungen des Ellernbeirats berasmt

-tretzeitheime
1,5 Studentinnen., Studenten-. Schwestern- and Pfleger- sowie

jeduch mindestens 2 Stpi.
1 Stpi,je 4 Betten. jedoch 27 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungs- ger vorgehaltenen in Form und Farbe gleich der/die Vorsitzende an. er/ole setzt die Ta-

Arbeilnehmorinnen- und Arbaiteehmewuhnlreime mindestens 3 Stpl. partnerschaft ossoehendon Stimmzetlels. Für jedes gesordnung fest und leitet die Sitzung.
1.6 Senioren- und Behindertenwohnheime 1 Slpl.je e Beftenjedoch (3) Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Wahlgang dürfen nur einheitliche Stimmzet- Er/Sie hat die Mitglieder des Ellernbeirats

mind. 3 sipi. Erziehungsberechtigten der Kinder, die die tel verwendet werden. Gewählt ist, wer die zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und
1.7 Aoylbewerkerwohnheime und - unterkünfte 1 Stpl.ju s Besen, jedoch Tageseinrichtung für Kinder besuchen, er- meisten gültigen Stimmen erholten hat ihnen die Tagesordnung mitzuteilen. Die

mindestens 3 gänzend zu 5 27 HKJGB and der Satzung Stimmzettel ohne Namen einer/s Sitzungen den Ellernbeirsts sind nicht öl-
2 Gebäade mit Büro-, Verwaltungs. und Frauinräumen über die Betreuung von Kindern in den Ta- Kandidulin/ten getan als Stimmenthallusg. fentlich. Vertreter des Trägers und /oder2,1 Burn-, Verwaltungs- und Pmuismsmn allgemein 1 stpl.je 30gm NotzOä- geneinrichtungen für Kinder in der Ge- Alle Stimmzettel, die unklar sind, die einen die Leitung sowie das Fachpersonal derehe
2,2 Räume mit erheblichem Besucherdnnenverkeht meinde Waldeme nach den Bestimmun- Vorbehalt oder Vermerk enthalten oder mit Tageseinrichtung für Kinder können bei

z.B. Schaller-, Ablerligungs- oder Beratsngnraume, I Stpl.je 20gm NulZtä- gen dieser Satzung. einem Kennzeichen versehen sind, sind on- Bedarf zu der Sitzung des Elternbeirates
ehe, 52 gültig, eingeladen werden.

Posllibiaierr, Arzlpraoen jedoch mindestens 3 stpl, Elternversammlung und Elternbeirat (9) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich § 8
3 Verkaatsstätlen (Zorn BegdgVertrootsnunzflänhe siehe Zili. 1121 (1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, eine Stichwahl durchgeführt. Bei erneuter Aufgaben des Elternbeirats
3,1 Läden, GeschaOshuuner und Kaslhäuser 1 Slpl.je 35gm Verkaufs- die die Tugeseinrichtung für Kinder besu- Stimmengleichheit, entscheidet das non (1) Der Elternbeirat ist zur Vertretung der

autzsäche, jedoch mied. 2 ehen, bilden die Elternversammlung. El- dem/der Wahl leiter/in vorbereitete und den Belange der Erziehungsberechtiglen der
3.2 Einzeihandeisbetriebe, Supermarkte (bis 905 gin) Nutztlache

Stpije Laden
1 Stelle 15gm Verkaufs-

lernboiräte sind die aus der Elternver- Kandidaten jeweils zur Ziehung vorgelegte Kinder die die Tageseinrichtung für Kinder
nutzflhche sammlung für jede Betreuungsgruppe Los. besuchen zuständig. Der Elternbeirat hut

3.3 Grngtiäckige Handelsbetriebe, groaflachige 1 Stpl.je 40 qmVarkaalO- und/oder die Tageoeinrichtung für Kinder (10) Die Stimmzettel werden vom/von der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

Einzelhandolsbetriebe and 5inkaufszenIren nutzftächa gewählten Vertreter der Eltersochaft Wahlleiter/in unverzüglich ausgezählt und gen alle Angelegenheiten, die die Tages-
tab 800 gm) Nutzfläche (2) Erziehungnberechligle im Sinne dieser das Ergebnis der Auszählung bekannt go- einrichtung für Kinder betreffen zu erörtern

3.4 Kiashe unit lmbissslbnde 1 5tp1.je 35gm Verkaufs. Satzung sind die Eltern bzw. Pemonensor- geben. Die Gewähaon werden sodann and zu beraten. Er kann Vorschläge unter-
nutzlläche. jedach
mindestens 3 Std,

geberechtigten oder die Personen, denen vom/von der Wahileiter/in gefragt, ob sie breiten und sotern Anhörungsrechte beste-

4 Versarnmlungsstalten (außer Sportnthttnn). Kirchen
an Stelle der Eltern die Erziehung eines das Amt annehmen. hen Stellungnahmen abgeben.

4.1 Vnrsammiengsslbnen von überurtbsher Bedealang I Stpl.je 5 Sitzplätze Kindes obliegt ('11) Uber das Ergebnis der Wahl ist eine (2) Der Elternbeirat hat ein Anhörungsrecht
sowie (z.B.Theaier. Kenzerlhäuser, Mehrzweckhollen) I stpl.je 5 Slnhplätze (3) Die Erziehungsberechtigten eines Kin- Niederschrift anzufertigen. Diese muss ent- and muss zu folgenden Gegenständen Ge-

4.2 Senstie Vewammiangsutätten )z,a. Lishlspieitheater, I 5tp1.je 7 Sitzplätze des haben zusammen nur eine Stimme halten: ' legenheit zur Stellungnahme erhalten:
Suhalaulen, Voriraesnüle) )Stimrnberechtigung). 1.die Bezeichnung der Wahl, 1. Festlegung der pädagogischen Grund -

4.3 Kirchen und Versommiungnstäten tut retgiöne Zwecke 1 5tp1.je 20 Sitzplätze (4) Berechtigt zur Teilnahme us Wahlen 2. Ort und Zeit der Wahl, sätze (Konzeption) derwesentlichen Ange-

4,4 Kirchen und Vemammianesstanen Br mligiäne Zwecke
van überorthchnr Bedeatsne

1 Stpl.je loSitzplalze und Abstimmungen sind alle geschäftafü- 3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, logonheiten der Bildung, Erziehung und

spurlslatren
5.1 Oporlplätze ohne Benucher/-innenpiätze )z.B.Trainingsplätze) 1 Stpl.je255gm

higen Erziehungsberechtigten, deren Kin- 4. die Namen der anwesenden Wahlbo- Betreuung der Kinder (5 27 Abo. 1 Satz 1
der die Tag050isrichtung für Kinder beau- rechtigten, HKJGB).

Sportfläche ehen, Wählbar sind alle Wahlberechtigten. 5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 2. Festlegung der Kriterien für die Aufsah -

52 Sportplätze und Sportstadien mit 0eoscher/ innenplätzen I Stpl.je 250gm Sporlfi8- Nicht wählbar ist, wer infolge ”Richter- 6. die Anzahl der für jeden/jede me der Kinder enter Berücksichtigsng der
ehe, zusälzi. 1 Sipl.je is opruchs die Fähigkeit öffentliche Amter zu Bewerber/in abgegebenen gültigen Stirn- gesetzlichen Regelungen für besondere
5esucherflnnenplätze bekleiden nicks besitzt. Mitglieder des Ge- men, Betresungsbedarto sowie soziale und päd-

0.3 Turn- and Sporthallen 1 Stpl.je 50gm Hailened- meindevorstands der Gemeinde Wuldems 7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, agogiache Belange nach Maßgabe der
che. zusätzlich 1 atpl.je
15 Besucher/-innenpläize

sowie Mitarbeiler der Tagnsninrichtung für 8. die Anzahl der Stimmenthattuegen, Satzung über die Betreuung von Kindern in
5,4 Tanz-. Beiles, Fitness- und Sportuchulan 1 Stpl,je 20gm 5purtilächn Kinder sind in der Tageseinrichtung für 9. die Reihenfolge der stellvertretenden EI- den/der Togeseinrichtung/en für Kinder in
5.5 Freibader und Freiiuftbäder 1 Stpl.je 200gm Kinder, inder sie tätig sind, nichtwählbur. lernbeiratsmitglieder. dorGemeinde,

Grundstäckntläshe (5) Abstimmungen erfolgen offen, auf Vor- Die Wahlsiederschrift ist von dem/der 3. Festlegung der Öffnungszeiten bzw. Be-

0.6 Hallen- und Saunabäder 1 Stpl.je 5 Kleiderablagen. langen eines Fünftels der anweuenden Wahlleiter/in und dem/der Schriftführer/in treusngazeiten unter Berücksichtigung der
zunätzl.1 Stpije lb wahlborechtigles Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. Sie kann von entsprechenden gesetzlichen Regelungen

57 Tennisplätze
Beuucher/.innenpl.
4 Slpl.je Splefeld. zunatz.

jedoch geheim, jedem/jeder Wahlberechtigten innerhalb des HKJGB und der arbeitsvertraglichen
lieht Stpl,je 15 Beau- (6) Die Beschlüsse der Efternversammlang einer Fnntvon 4Wochen nach derWahl ein- Regelungen des Fachpernonals und des
Cherfnnenplätze und des Eltemboirules werden mit den gesehen werden. Haushalts- und Stollesplano,

5,8 Minienllplätze 6 Stpl. Stimmen der Mehrheit der anwesenden (12) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahl- 4. Festlegung der Regelung der Ferienter-
5.9 Kegel-, Bswlingbahnen 4 Stpl.je Bahn stimmberechtigen Erziehungsberechtigten niederschriften. sind von dem Elternbeirat mine und der Schließungszeiten für den
5.10 Bootshäuser und Bastsiegepiatze 1 urpi. le 3 Baute gefasst autzubewahres, auf den sich die Wahl be- Betrieb derTageeoinricfttang für Kinder,
5.11 Veminuhäuser und -anlagen. soweit nicht unter

hi-hIs aulgelährt
1 Sipl.je 200 qm (7) Die Beschlusufähigkeit der Elternver- zogen hut. Die Wahlunterlagen sind nach 5. wesentlichen Satzungsänderungen,

6 Gaststätten and Beherbergungubetriebe
sammlung and des Efternbeirates ist us- der nächsten Wahl der gleichen Art zu vor- bspw. Anderung der Koutunboifräge,

6.1 Gaststänen. Schenk- and Speisewirtnuhattes, Cafés, 1 5191.je 12gm NuIz5äche abhängig von der Anzahl der erschiene- nichten 6. Festlegung von Maßnahmen zur Bildung
Biurras u,ä. non wahlberechtigten und stimmberech- (13) Aternat'rv besteht die Möglichkeit, ein und Erziehung

6.2 Vargnusungsstänen. Diskotheken, Spleihalien, Varietüs, 1 Slpl.je 5 qm Nulztache tigten Erziehungsberechtigten gegeben. den gleichen demokratischen Grundsätzen 7. Maßnahmen zur Anderang der Gruppen-

spioluasinas,Astsmatenhallon,Wonbüros §3 entsprechendes ttriefwahlverfahren zu nut-zusammensetzung und Betresungsstruk-

63 Hotels, Pensionen, Kurheime and aedere Beherbergusgsbatriube 1 Stpl.je 4 G5stezimmer, Einberufung der Elfternversammlung zen. Die o.g. Regeln gaffes sinngemäß in turon bzw. Betreuungskonzeption.
für zugehangan Rostes-

Zuschlag
(1) Der Träger der Tageseinrichtung für der Anwendung in oiner norschriftlichten (3) Der Elternbeirat hat das Recht Gesprä-

ralionshatrieb
nach Nr.6,1 Kinder hat einmal im Johr eine Elternvor- Form der Wahl Uber das Verfahren ent- ehe mit dem Träger der Tageseinrichtung

6.4 Jugendherbergen 1 Stpl.je 10 Besen nammlung zwecks Wahl eines Elternbeira- scheidet der Gemeindevorstand auf Vor-für Kinder über Angelegenheiten der Ta-

7 Krankenhäuser tea einzuberufen, und zwar bis spätestens schlag der jeweiligen Tageseinrichtung für geseinrichtaag für Kinder zu verlangen. bei
7.1 Krankenhäuser, Sanatorien und Kurunsfufen 1 Stpl.je 3 Besen 01. Oktober eines jeden Jahres. Unabhän- Kinder, denen ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
72 Pllegeheirne 1 Stpl.je 5 BeSen gig davon ist eine Efternversammlang ein- § 5 unter Berücksichtigung seines ihm zuste-

Schulnn, Einrichlungen der Jugendlörderung zuberafen, wenn dies mindestens die Hälf- Stellung der Mitglieder des hondas Anhörungsrechtes einzuräumen
8.1 Grundschulen 1 Stpl.je3eSchüler/-inees to der wahl- und stimmberechtigton Erzle- Elternbeirats ist
8.2 Sonstige ollgemeinbildende Suhulen, Berufsschulen

und eerulnfashnchulen
1 Stpl.ie 25 Schüler/-innen hungsberechtigfen schriftlich gegenüber (1) Die Amtszeit der Mitglieder don Eltern- § 9

8,3 Schulen lür eehinderte I Sfpl.jo 15 Schüler/innen dem Träger der Tag000inrichtung für Kin- beirats beginnt md ihrer Wahl Sie endet mit Zusammenarbeitzwischon'fl'ägerund
8,4 Fachhochschulen, Hechnuhulen 1 SIgi. ja S Studierende der fordert der Beendigung der Betreuung des Kindes Elternbeirat
8.5 Kindergärten. Kindertauesstänen u,dgl, 1 Stpi.je Gruppenraum. (2) Die Einberufung erfolgt mindestens 14 in der jeweiligen Tageseinrichtung für Kin- (1) Der Träger hot gegenüber dem Eltern-

(edoch mind. 2 Sipl. Tage vor dem Tug der Elternversammlung der. Ferner scheidet aus dem Elternbeirat boirat zur Währung von desuen Anhö-

8.6 Jagendfreizeisress und dgl. 1 Slpl.jo 30 qm Nulzflhcho. schriftlich. Die Einberufung ist in dorjewei- sun, wer die Wählburkeit fär sein Amt vor- rungnrochten die Pflicht zur frühzeitigen
jedoch mindestens 2 Srpl. ligen Tageseinrichtung durch Aushung be- ließ, nun neinem Amt Zurücktritt oder aus- und smtassondes Information. Soweit der

9 Gewerbliche Anlagen
9.1 Handwerks- a, indasrriohotri6be 1 Stpl.je hO gm

kanntzumachen. geschlossen wird. Elternbeirat eine andere Auffassung als der
9,2 Lagerräurse, Lagerplätze, Asssteilungs- a. Verhaulsplatze 1 5ip1.je reo gm hurzfläuhe § 4 (2) Die Mitglieder des Eltemboirstos sind Träger vertritt, ist dem zusländigen Be-

9.3 Krattlahrzeugwerkstänen 6 Stpl.je Wartongs- ufer Wahl und Zusammensetzung des ehrenamtlich tätig. schlussgremium der Stadt/ Gemeinde die
Reparatsrsrand Elternbeirats Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen Stellungnahme des Elternbeirals rochtzei-

0,4 Tankstellen mit Pflegeplätzen 5 Stpl.je Pllognplulz (1) Die Elternversammlung wählt auo ihrer und Veranstaltungen vom Träger der Tages- hg in geeigneter Weise zur Kenntnis zu ge -

9,0 Automuhscha Kfz-Waschstraae 5 Stpl.)eWanckanluge Mitte für die Dauer eines Jahres in gohei- einrichtung für Kinder bei Bedarf Räume ben.
0.6 KmBuhrzeugwaschplärze zur Selbsibedienang 3 Stpl.je Waschplätz mer Wahl einen Elternbeirat Dieser be- kostenlos zur Verfügung zu stellen, sofern (2) Bei der Gestaltung der Ellernorbeit, der
15 Verschiedenen
10,1 Kleinsurfenunlägen und Kleiniierzuuhiuniagen I Stpl,je 3 Nutzun5sein-

steht aus mindestens einem/einer wähl- nicht dringende betriebliche Belange eel- Durchführung besonderer pädagogischer

hefen baron Erziehungsberechtigten and gegenstehen. Maßnahmen, der Gestaltung von Voranstal-
102 Friedh5te I Stpi.je 2.000 gin Grand. einem/einer entsprechenden (3) Die Mitglieder des Eltornboirato haben lungen der Tageseinrichtung für Kinder soll

Stücbsllücha jedoch mind, Stellvertreter/in für jede in der Tagesein- über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tä- zwischen dem Träger und dem Elternbeirat
10 Sipi, richtung für Kinder bestehende Bettes- tigkeö bekanntgewordenen Angelegenhei- Einvernehmen hergestelltwerden

15.3 Museen, Auestellungu- and Präsentutionuräume
11 Aswendungsbestimrnungee

1 Stpi.je 255 Nutzfläche ungsgwppe sowie aus oinem/ einer aus ten auch nach Beendigung ihrer Amtszeit § 10
deren Mitte gewähßos Vorsitzenden des Veruchwiegenheit zu bewahren. Ausge- Unterrichtung derElternversammlung

11.1 Bei der Bemchnunn der Nutztleche bleiben Nebenräsme esSer Betracht Elternbeirates der Tageseinrichtung für nommen davon sind nur offenkundige Tat- Der Elternbeirat informiert die Eltemver-

t12 Verkuutsnutztläche istdie Gmndfäche aller dem Kasdenverkehr dienenden Räume rndAus
nehmen nun Rumn, Treppenräumen, Tuile5en, Waschräumen. cr5, Kinder and einem/einer entsprechenden sachen and Angelegenheiten, die schon sammlung über seine Arbeit and deren Er-

11.3 Sswe0 als Bemesnanssgrundianen Nutzfiäche oderVerkaalnnatzfläche angegeben mini, ist Stellvertreter/in, allgemein bekannt sind and ihrer Bedea- gebnisno im Rahmen der nach § 3 Abs. 1
die begsnnene Einheit mel3gebend. (2) In eisgrsppiges Einrichtungen besteht tung nach keiner vertraulichen Behandlungstattfindenden Eternversammlung.

der Eltembeirat abweichend von Absatz 1 bedürfen. Persönlichkeitorechte and Daten- § 11

Guck mal, Mutti, du bist berühmt!
Ob Hochzeit, Einschulung, Geburtstag, Jubiläum, bestandene Prüfung oder einfach
nur ein Dankeschön: Mit einer Familienanzeige machen Sie es unvergesslich.

grundsätzlich aus 2 Personen. schutz sind jedoch stets zu beachten. Inkrafttreten
(3) Wahlborechtigte können ihr Stimmrecht (4) Autsichts- und Weisungsbotugnisse go- Diese Satzung tritt am 01.092022 in Kraft.
nur persönlich ausüben. Abwesende genüber dem Träger und dem f°erscnal der
Wahlberechtigte sind nur dons wählbar, Tageseinrichtung tür Kinder stehen dem El- Die vorstehende Satzung wird hiermit auo-

wenn sie sich zuvor schriftlich zur Asnah- ternbeirat nickt zu. Die Rechte and Pflichten gefertigt,

me der Wohl bereiterklärt haben. Wahlbo- des Trägers und des Personals der Tages- Waldoms, don 20,072022

rechtigle, die für die Wahl zum Elternbeirat einrichtung fär Kinder bleiben unberührt Der Gemeindevorstand
kandidieren odor dem zur Durchführung § 6 Hieb
der Wohl gebildeten Wahlousnchuss ange- Ausschluss von Mitgliedern des Bürgermeister
hören, sind ebenfalls stimmberechtigt. Ehernbeirats
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